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Von einer wirksamen Kriminalitäts-
bekämpfiing profitiert auch der Finanzplatz 

Der Leitende Staatsanwalt Robert Wallner über den Rechtshilfevertrag zwischen Liechtenstein und den USA 
«Kein Finanzplatz hat auf Dauer 
Bestand, wenn die Justiz nicht 
funktioniert», ist Staatsanwalt 
Robert Wallner überzeugt. Der 
Rechtshilfevertrag mit den USA 
stelle ein Instrument dar, um . 
die Kriminalität wirksam zu 
bekämpfen. Letztlich profitiere 
auch der Finanzplatz, wenn der 
Kampf gegen die Kriminalität 
wirksam geführt werde. Die 
konsequente Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Finanz
kriminalität und funktionieren
de Rechtshilfe gehören laut 
Staatsanwalt Wallner ebenfalls 
zu den Standortvorteilen. 

Günther Meier 

Herr Staatsanwalt, der Rechtshilfe
vertrag mit den USA ist umstritten: 
Ist das der Anfang einer neuen Be
ziehung mit den Amerikanern und 
gleichzeitig auch das Ende des Fi
nanzplatzes Liechtenstein? 

Robert Wallner:  Die Zusammenar
beit mit den amerikanischen Kollegen 
ist je tz t  schon gut. Sie war  aber bisher 
vertraglich n u r  für  die Auslieferung 
geregelt. Der Rechtshilfevertrag macht  
auch die sonstige Rechtshilfe für beide 

Liechtenstein hat im 
ersten Halbjahr 2002 
schon 16 Ersuchen 
an die USA gestellt 

Seiten völkerrechtlich verbindlich und 
berücksichtigt inhaltlich die Beson
derheiten beider Rechtssysteme. Man 
kann sicherlich sagen, dass die 
Rechtshilfe in Strafsachen eine neue 
Qualität erhält  u n d  das gegenseitige 
Vertrauen gestärkt wird. Von einer 
wirksamen Kriminalitätsbekämpfung 
profitiert auch der  Finanzplatz. 

Sind In der jüngsten Vergangenheit, 
seit Liechtenstein international ins 
Schussfeld geriet, Rechtshilfe-Ersu
chen wegen Steuersachen an Sie 
als Leitender Staatsanwalt gekom
men, die Sie ablehnen mussten? 
Oder kamen keine ̂ Ansuchen, weil 
die Amerikaner wussten, dass keine 
Rechtshilfe geleistet wird? 

Aus den  USA kamen keine solchen 
Ersuchen, über  die Gründe könnte ich 
n u r  spekulieren. Aus anderen Staaten 
aber  schon.-Teilweise fragen ausländi
sche Kollegen auch informell an, ob  
dieser oder j e n e r  Sachverhalt rechts
hilfefähig ist. Inhaltlich geht es selten 
u m  blosse Steuerhinterziehungsfälle, 
sondern u m  teilweise schwere Fälle • 
v o n  Mehrwertsteuerbetrug u n d  u m  Zi
garettenschmuggel. 

Von den ausländischen Kollegen 
werden diese Sachverhalte der  organi
sierten Kriminalität zugerechnet. Sie 
gelten in den  ersuchenden Staaten 
auch als Vortat zur  Geldwäsche. Vor
sichtig ausgedrückt sind die ausländi
schen Behörden verwundert, dass u n 
ser Fiskalvorbehalt auch  diese Sach
verhalte umfasst.  

Die Amerikaner sind sicher mit Ma
ximalforderungen In die Verhandlun
gen mit Liechtenstein getreten. 
Warum liegt den Amerikanern s o  
viel an einem Rechtshilfevertrag 
mit Liechtenstein? Wenn man sich 
das Grössenverhältnis der zwei Län
der anschaut, ist das amerikani
sche Interesse kaum zu verstehen. 

Ich verstehe es  schon. Derzeit wird 
zwischen d e n  USA u n d  Liechtenstein 
Rechtshilfe freiwillig a u f  Basis der  
völkerrechtlichen Gegenseitigkeit g e 
leistet. Gerade v o r  d e m  Hintergrund 

Robert Wallner, Leitender Staatsanwalt: *Das Bankgeheimnis kann nur  durchbrochen werden, wenn der Sachverhalt auch in Liechtenstein gerichtlich s traf lar  
wäre.* , (Bild: Paul Trümmer) 

des 11. Septembers möchten die USA 
aber  mit möglichst allen wichtigen J u 
risdiktionen eine vertragliche Basis filr 
die Rechtshilfe, die auch in Krisenzei
ten  Bestand hat.  47 Verträge sind 
schon in Kraft, 8 weitere unterzeich
net, aber noch nicht von beiden Seiten 
ratifiziert, daneben gibt es noch Infor
mationsaustauschabkommen. Insge
samt bestehen ca. 70 Verträge. 

Die so genannte  Maximalforderung 
betrifft den Informationsaustausch im 
Steuerbereich u n d  ist aus amerikani-

OECD und EU fordern 
einen automatischen 

Informationsaustausch 
in allen Steuer
angelegenheiten 

scher Sicht eine «übliche» Vertragsbe
stimmung, von  der  sie nu r  nach zähen 
u n d .  schwierigen Verhandlungen a b 
zubringen waren. Natürlich ist für  die 
Amerikanische Seite dieser Vertragsteil 
sehr wichtig. Bei d e n  Diskussionen u m  
den  Vertrag wird aber  übersehen, dass 
98 Prozent des Vertrages die Krimina
litätsbekämpfung ausserhalb von 
Steuerstrafsachen betreffen. Die Zu
sammenarbeit  in diesem Bereich wird 
verbessert. Beispielsweise wird a u f  Be
sonderheiten der  beiden Rechtssyste
m e  etwa bei de r  Zulässigkeit von  Be
weismitteln oder  bei Geheimhaltungs
vorschriften Bedacht genommen. Für 
Liechtenstein sind die Vereinigten 
Staaten in der  Rechtshilfe der  wich
tigste Partner, de r  nicht  Vertragsstaat 
des Europäischen Rechtshilfeüberein
kommens (ERHÜ) ist. 

Im J a h r  2001 sind acht u n d  im ers
ten Halbjahr 2002 bereits f ü n f  ameri-: 
kanische Ersuchen eingelangt. Liech
tenstein h a t  im ersten Halbjahr 2002 
schon 16 Ersuchen an die USA ge
stellt. Es geht  dabei u m  bedeutende 
u n d  schwerwiegende Betäubungsmit
tel- u n d  Betrugsfälle. 

Wo ist beim Rechtshilfevertrag der 
Strich gezogen worden? Wo müssen 
wir nun Rechtshilfe leisten? Wo blei
ben die Amerikaner erfolglos? 

Für  die Rechtshilfe in Steuerstrafsa
chen gibt  es eine Sonderregelung. Im 
restlichen Bereich sind Zwangsmass
nahmen n u r  bei beiderseitiger Straf
barkeit zulässig. Das heisst, dass das  
Bankgeheimnis n u r  durchbrochen 
werden kann,  wenn der  Sachverhalt 
auch i n  Liechtenstein gerichtlich straf
bar  wäre. Über das liechtensteinische 
Rechtshilfegesetz wird insoweit hi 
nausgegangen, als dass ausserhalb von  
Zwangsmassnahmen Rechtshilfe auch 
zu leisten ist, wenn  keine beiderseitige 
Strafbarkeit vorliegt. Dies entspricht 
aber  exakt  der  Rechtslage im ERHÜ. 
Liechtenstein ha t  also schon seit 1970 
gegenüber allen Vertragsstaaten des 
ERHÜ, also etwa gegenüber Deutsch
land, der  Schweiz, Italien, Österreich, 
Frankreich u n d  vielen anderen Staa
ten genau  dieselbe Verpflichtung. Es 
wäre undenkbar  gewesen, mit d e n .  
USA un te r  diesem Niveau abzuschlies-
sen. Abgesehen davon gibt es dami t  in 
der  Praxis keinerlei Probleme. 

Glauben Sie, .dass andere Staaten 
jetzt das Gleiche wollen? Bestimm
t e  europäische Länder vielleicht so
gar ein bisschen mehr, nachdem 
Liechtenstein von seiner bisher har
ten Haltung abgewichen ist? 

Das glaube ich nicht. Z u m  einen ist 
die Rechthilfe mit fast allen europäi
schen Staaten über das  ERHÜ schon 

Es gibt echte 
Auffassungs

unterschiede, was 
Kriminalität ist 

geregelt. Es wird derzeit in Liechten
stein geprüft, o b  das 2. Zusatzproto
koll zum ERHÜ unterzeichnet werden 
soll, was aus  meiner Sicht z u  begrüs-

sen wäre, weil es eine weitere Verbes
serung bei der  grenzüberschreitenden 
Kriminalitätsbekämpfung bringen 
würde. Zum anderen ist die im Bereich 

Kein Finanzplatz hat 
auf  Dauer Bestand, 

wenn die Justiz nicht 
funktioniert 

de r  Fiskalrechtshilfe mit den USA g e 
fundene Sonderlösung nicht a u f  ande 
re übertragbar. Sie berücksichtigt die 
Btsonderheiten des US-Steuerrechtes. 
Die im europäischen Kontext beson
ders störenden Mehrwertsteuerbe
trugs- u n d  Zigarettenschmuggelfälle 
spielen im Verhältnis z u  den  USA kei
ne Rolle. 

In einem haben Sie natürlich Recht: 
OECD u n d  EU fordern einen automat i 
schen Informationsaustausch in allen 
Steuerangelegenheiten (criminal a n d  
civil t ax  matters). Das geh t  über  
die einzelfallbezogene Rechtshilfe in 
Steuerstrafsachen weit  hinaus.  

Bei all den Bestrebungen der Kriml-
nalitäts- und Terrorbekämpfung 
steht die Vermutung im Raum, dass 
bestimmte Länder einfach nur das 
Bankgeheimnis knacken wollen. In 
Strafsachen gibt e s  sowieso kein 
Bankgeheimnis. Warum also trotz
dem der Druck auf Liechtenstein, 
Verträge oder Abkommen über 
Rechtshilfe zu schliessen? 

Hier wird natürlich vom Ausland 
manchmal nicht ganz ehrlich argumen
tiert. Andererseits muss man auch klar 
sehen, dass es echte Auffassungsunter
schiede gibt, was Kriminalität ist. Ge
wisse schwere Fälle von Steuerbetrug 
gelten im Ausland als schwere strafbare 
Handlungen. In der  Tat sind gerade im 
Bereich des Zigarettenschmuggels Tä
tergruppen aktiv, die mit  den hohen Ge
winnen aus dem Schmuggel wieder a n 
dere strafbare Handlungen, auch im ter

roristischen Bereich finanzieren. Der 
erste Ermittlungsansatz ist dann eben 
oft der  Schmuggel und  nicht der schwe
rer z u  beweisende Terrorismus. Ich sehe 
im Moment abe r  keinen Druck, kon
krete weitere Rechtshilfeverträge abzu-
schliessen. Ich glaube auch nicht, dass 
andere Staaten au f  diesem Weg z u  In
formationen in Steuerfragen kommen 
wollen. 

Herr Wallner, als Staatsanwalt, der 
in einer helssen Phase nach Liech
tenstein gekommen ist, haben Sie 
sich In kurzer Zeit in die Problema
tik des  Finanzplatzes einarbeiten 
müssen oder können. Wie sehen Sie 
die Chancen für einen Finanzdienst
leistungsplatz in der Zukunft? 

Kein Finanzplatz ha t  a u f  Dauer Be
stand, w e n n  die Justiz nicht funktio
niert. Konsequente Bekämpfung de r  
grenzüberschreitenden Finanzkrimi
nalität u n d  funktionierende Rechtshil
fe sind Standortvorteile. Ich werde mi t  
meinen Mitarbeitern weiterhin mit  a l 
ler  Kraft zum Funktionieren d e s  
Rechtsstaates beitragen. Das ist unse r  
Beitrag zu r  Zukunft des Finanzplatzes. 
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